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August 1951 XXIV. Jahrgang, Nr. 8

DERIFOURIER
Offizielles Organ des Schweiz, Pourierverbandes und des Verbandes Schweiz. Fouriergehilfen

Auswirkungen des neuen Verwaltungsreglementes
Von Oberst E. Bieler, Sektionschef des OKK., Bern

Zu der Neugestaltung der Verpflegungsabrechnung im neuen Verwaltungs-
reglement wurden s. Zt. viele Bedenken geäussert. Es wurde vorausgesagt, dass

der Gemüseportionskredit, bei dem nicht mehr Einsparungen zugunsten einer
Haushaltungskasse gemacht werden können, voll ausgeschöpft werde und dass

Verschwendungen zu gewärtigen seien. Bei der Revision der Buchhaltungen wurde
der Verpflegungsabrechnung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Dabei wurde
die interessante Feststellung gemacht, dass im Wiederholungskurs Übertreibungen
oder gar missbräuchliche Verwendung des Verpflegungskredites höchst selten vor-
kommen, in Rekruten- und Unteroffiziersschulen dagegen häufiger in Erscheinung
treten. Die Zahl der Fälle verteilt sich ungefähr zu gleichen Teilen auf absieht-
liehe Ausnützung des vollen Verpflegungskredites, irrtümliche Interpretationen
der Vorschriften und ungeschickte Handhabung der Verpflegungsabrechnung.
Diese Feststellungen führten zu den ,,Weisungen betreffend den Truppenhaushalt
vom 31. Dezember 1950", die zuhanden sämtlicher Kommandanten und Rech-

nungsführer ausgegeben wurden. Seit der Ausgabe dieser Weisungen sind die

gerügten Misstände sozusagen gänzlich verschwunden.

Abgesehen von diesen festgestellten Unkorrektheiten in einer verschwindend
kleinen Zahl von Haushalten, wurde der weitaus grösste Teil der Haushalte spar-
sam und zweckmässig geführt. Es wurden insgesamt 385 Stäbe und Einheiten sta-
tistisch verarbeitet, wovon 131 Stäbe und Einheiten aus der Periode vom 1. Januar
bis 31. Mai 1950 (Kat. A), 254 Stäbe und Einheiten aus der Periode vom 1. Juni
bis 31. Dezember 1950 (Kat. B). Davon führten in Kat. A 32, in Kat. B 56 Stäbe

und Einheiten keinen eigenen Haushalt.
Von den 99 Haushalten Kat. A und 198 Plaushalten Kat. B machten:

Überfassungen auf dem Gemüseportionskredit (zuviel gefasst):

Kat. A: Kat. B:
4 Haushalte bis Fr. 100.— 18 Haushalte bis Fr. 100.-
3 „ „ „ 200.— 5 „ „ 200.-

1 „ „ „ 300.—
400.—

1 „ „ 500.—

7 Haushalte 7 o,o 26 Idaushalte 13 A
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